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befonberS in ben greifen ber ©ewerbetreibenben, Klein»
hanbwetfer " unb In ben gadhfdjuten foEte biefe fcfjon
ifluftrterte unb gut gefdjrtebene „SRürffcSau" ©ingang fin»
ben. 3ugege6en, ba| biefer gefc^id)t(ict)e Seil über lu»

jerner Qualitätsarbeit auS alter unb neuer 3^t et to as
Diet fRaum einnimmt, fo tann man bod) fpäter Sejt unb
ibbitbungen auf fiel) wirfen laffen unb ©ergletche sieben
mit bem, waS Ijeute mieber angefirebt unb erreicht roirb.

©orbilbltd) fcEjeinen nnS aud) bie Qnferate bejm.
©efcpftSanjeigen. Siefe Slbteilung ift auf einen Dornet)»
men Son abgeftimmt. beigegeben ift jeber ©chrififeite
ein entfpredhenbeS ©oEbitb; oljne anbere beigäbe oon
bioelf(^r if ten, ©llchéS unb ©etfchmucf medjfeln in fgfte=
matifdjer ^Reihenfolge 3nferat unb bilb. Keines brängt
fid) oorlaut heroor; jebeS wirft burd) ©irifac£)^eit, SBahr»
|ett unb ©ebiegenljeit

2Bir fönnen eS uns nicht oerfagen, tjter einiges oon
bem wiebersugeben, maS ber lusernifche Staatsmann
Soft SBeber anläpd) ber erfien lusemifchen ©ewerbe»
auSfteEung im $af)re 1852 in feinen SluSfteEungSreben

jum SluSbrucf braute: „3nbuftrte unb ©ewerbe ftnb
feine SreibhauSpftanjen ; jte müffen auS bem bolfsleben
herauSmacl)fen, fonft gehen fie, rote fie gefommen finb
«nb oerjehren im Untergehen als oerfehlte ©pefulation
bie beften Gräfte beS SanbeS. SeShalb mufj unfer ©olf
gebilbet, feinen ©inn für ©ewerbefleifj geioecff, feine
geiftige gäljigfeit für fcfjarffinntge Unternehmungen ent»
midfelt unb ihm Slnlafj sum ©rlernen aEer hiefür nötigen
Hilfsmittel geboten toerben."

„@S fehlt unferem ©emerbeftanb ber gefetzitdje ©chutz-
9Ran hot bie perfönlidje Freiheit in biefer besiehung
smeifelSohne gegenüber bem gemeinnützigen unb bem aE»

gemeinen 2Boï)le s« fehr in ben ©orbergrunb gefteEt.
Ste unbebingte gteigebung aEer ©etoerbe unb Hanb»
merfe hat fteEenroeife ruinös gewirft. 2Sot)l finb bie

greife gefaEen, aber mit ihnen auch ein Seil ber ©oli=
barität unb ber ©chönhett beS ©robufteS. Sßir finb meit
baoon entfernt, bie „alte gute 3«it" ber bezopften 3unft=
fiuben surücf su wünfcfjen; aEein gefe^ltcfjer ©djutz unb
bie SBieberherfteEung eines natürlichen ©erhättniffeS
Stoifdhen SRetfter, ©efeüe unb Sehrling, p,rDifcfjen Slrbeit
unb ©robuft, fteEen fidh immer mehr als brlngenbeS
©ebürfniS heraus."

„Unb in ber ©tlbmtg foE ein mehrereS gesehen.
Sehre®|man"funferelSugenb Nüchternheit, SlrbeitSftoIs,
bie ©lementarbegriffe^ aEeS fosialen, inbuftrieEen unb
gewerbltchen|2BiffenS,| mache man fie befannt mit ben

j oerfebiebenen ©efetjen ber Natur, mit beren Kenntnis
ber SRenfdh feine Kraft oersehnfacht ; hüte man bie lu»
Sernifche 3ugenb oor jener ©pefulation, bie nadh arbeitS»
lofem ©etoinn jagt, ©ebe man ihr eine tüchtige ©ilbung
in ber SRathematif, ©udjfialtung, in ber reinen unb an»
geroanbten ©hemie, in ber gewerblichen Kunft, 2öirt»
fdfjaftS» unb HonbelSlehre, unb bie Klagen über ben
nicht inbuftrieEen ©tnn ber Suserner werben oerfium»
men. SluS bem ©olfe heraus muff bie Qnbuftrie erfie»
hen unb in Harmonie mit Hanbwerf unb ©inselgewerbe
nach ©rofjem ringen."

„Sie Kapitaliften wie Nichtfapiialifien haben mit Nücf»
fidht auf bas aEgemeine SBohl ihre befiimmten Pflichten.
Sßer ba fagt: 9Rir geht eS gut, ich habe mich um baS
SB. hiergehen meines Nebenmannes, meines KoEegen nicht
SU fümmern, ich fdhroimme mit bem ©trom, was hioter
mir liegt, mag untergehen, ber oerrät ben fosialen ©eift
unb bie ©efeEfchaft. Seit fahren befdEjäftigt fid) bie

greffe unfereS KantonS nur mit politifdhen fragen. 3Bir
forbern eine oermehrte Sätigfeit unferer ©latter in ©achen
ber wirtfchaftliehen Probleme, beS gewerblichen Schutzes,
ber hanbelSpolitifchen ©ilbung."

3Ran<f)eS ift in ben 72 fahren feit 1852 anberS unb
beffer geworben; manche biefer ©ätze muten aber auch
heute nod) gans reitjeitlicfj an. QebenfaES war eS oer»
bienftlicf), bie ©egenwart mit ben bamaligen 9lnfd)auungen
ber Staatsmänner, mit ben Nöten beS HanbwerfS oer»

gangener 3oüon befannt su machen.
3n ber nädhften 3^t öffnen ftcl) bie Sore ber fan»

tonalen ©ewerbeauSfteEungen su©urgborf unb S3 in»
terthur. ©S wirb lehrreich fein, ©ergtetdje su s^heu
über bie gewerbliche Slrbeit in ben brei Kantonen Susern,
©ern unb 3ürid).

Oerbaifevma.
®er ©djweij. ©erein non @a§» unb SBafferfacfp

«tannent erläßt auf ben 6.-8. September bie ©in»
labung sur 51. QahreSoerfammlung in Shun. Sie
SageSorbnung oerseichnet u. a. ©orträge oon Sireftor
3Rt)tz Shun) über bie „©ropaganbatätigfeit ber ©aSwerfe",
Sireftor ©fd^er (3üridj) über „troefene KofSlöfthung", 3.
Qaccarb (®hau£=be=gonbS) über „Captages dans les cal-
caires jurassiques et Développement du Service des

Eaux de La Chaux-de-Fonds", unb 2)r. H^E C8üridh)
über bie „©ebeutung ber djemifdhen 3ufammenfe|ung beS

©runbwafferS für feine ©eurteilung". ©in luSflug nach
bem Qefdhtnenfee bilbet ben ©chluj) ber ©eranftaltung.
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besonders in den Kreisen der Gewerbetreibenden, Klein-
Handwerker und in den Fachschulen sollte diese schön
illustrierte und gut geschriebene „Rückschau" Eingang sin-
den. Zugegeben, daß dieser geschichtliche Teil über lu-
zerner Qualitätsarbeit aus alter und neuer Zeit etwas
viel Raum einnimmt, so kann man doch später Text und
Abbildungen auf sich wirken lassen und Vergleiche ziehen
mit dem, was heute wieder angestrebt und erreicht wird.

Vorbildlich scheinen uns auch die Inserate bezw.
Geschäftsanzeigen. Diese Abteilung ist auf einen vorneh-
men Ton abgestimmt. Beigegeben ist jeder Schriftseite
ein entsprechendes Vollbild; ohne andere Beigabe von
Blockschriften, Cliches und Beischmuck wechseln in syste-
matischer Reihenfolge Inserat und Bild. Keines drängt
sich vorlaut hervor; jedes wirkt durch Einfachheit, Wahr-
heit und Gediegenheit!

Wir können es uns nicht versagen, hier einiges von
dem wiederzugeben, was der luzernische Staatsmann
Jost Weber anläßlich der ersten luzernischen Gewerbe-
ausstellung im Jahre 1852 in seinen Ausstellungsreden
zum Ausdruck brachte: „Industrie und Gewerbe sind
keine Treibhauspflanzen; sie müssen aus dem Volksleben
herauswachsen, sonst gehen sie, wie sie gekommen sind
und verzehren im Untergehen als verfehlte Spekulation
die besten Kräfte des Landes. Deshalb muß unser Volk
gebildet, seinen Sinn für Gewerbefleiß geweckt, seine
geistige Fähigkeit für scharssinnige Unternehmungen ent-
wickelt und ihm Anlaß zum Erlernen aller hiefür nötigen
Hilfsmittel geboten werden."

„Es fehlt unserem Gewerbestand der gesetzliche Schutz.
Man hat die persönliche Freiheit in dieser Beziehung
zweifelsohne gegenüber dem gemeinnützigen und dem all-
gemeinen Wohle zu sehr in den Vordergrund gestellt.
Die unbedingte Freigebung aller Gewerbe und Hand-
werke hat stellenweise ruinös gewirkt. Wohl sind die
Preise gefallen, aber mit ihnen auch ein Teil der Soli-
darität und der Schönheit des Produktes. Wir sind weit
davon entfernt, die „alte gute Zeit" der bezopften Zunft-
ftuben zurück zu wünschen; allein gesetzlicher Schutz und
die Wiederherstellung eines natürlichen Verhältnisses
zwischen Meister, Geselle und Lehrling, zwischen Arbeit
und Produkt, stellen sich immer mehr als dringendes
Bedürfnis heraus."

„Und in der Bildung soll ein mehreres geschehen.

LehreIman"(unsereZ Jugend Nüchternheit, Arbeitsstolz,
die Elementarbegriffes alles sozialen, industriellen und
gewerblichenAWissensHmache man sie bekannt mit den

i verschiedenen Gesetzen der Natur, mit deren Kenntnis
der Mensch seine Kraft verzehnfacht; hüte man die lu-
zernische Jugend vor jener Spekulation, die nach arbeits-
losem Gewinn jagt. Gebe man ihr eine tüchtige Bildung
in der Mathematik, Buchhaltung, in der reinen und an-
gewandten Chemie, in der gewerblichen Kunst. Wirt-
schafts- und Handelslehre, und die Klagen über den
nicht industriellen Sinn der Luzerner werden verstum-
men. Aus dem Volke heraus muß die Industrie erste-
hen und in Harmonie mit Handwerk und Einzelgewerbe
nach Großem ringen."

„Die Kapitalisten wie Nichtkapitalisten haben mit Rück-
ficht auf das allgemeine Wohl ihre bestimmten Pflichten.
Wer da sagt: Mir geht es gut, ich habe mich um das
Wohlergehen meines Nebenmannes, meines Kollegen nicht
zu kümmern, ich schwimme mit dem Strom, was hinter
mir liegt, mag untergehen, der verrät den sozialen Geist
und die Gesellschaft. Seit Jahren beschäftigt sich die

Presse unseres Kantons nur mit politischen Fragen. Wir
fordern eine vermehrte Tätigkeit unserer Blätter in Sachen
der wirtschaftlichen Probleme, des gewerblichen Schutzes,
der handelspolitischen Bildung."

Manches ist in den 72 Jahren seit 1852 anders und
besser geworden; manche dieser Sätze muten aber auch
heute noch ganz neuzeitlich an. Jedenfalls war es ver-
dienstlich, die Gegenwart mit den damaligen Anschauungen
der Staatsmänner, mit den Nöten des Handwerks ver-
gangener Zeiten bekannt zu machen.

In der nächsten Zeit öffnen sich die Tore der kan-
tonalen GeWerbeausstellungen zu Burgdorf und Win-
terthur. Es wird lehrreich sein, Vergleiche zu ziehen
über die gewerbliche Arbeit in den drei Kantonen Luzern,
Bern und Zürich.

WrbsMMtW.
Der Schweiz. Verein von Gas- und Wassersach-

Männern erläßt auf den 6.-8. September die Ein-
ladung zur 51. Jahresversammlung in Thun. Die
Tagesordnung verzeichnet u. a. Vorträge von Direktor
Rytz Thun) über die „Propagandatätigkeit der Gaswerke",
Direktor Escher (Zürich) über „trockene Kokslöschung", I.
Jaccard (Chaux-de-Fonds) über „DaptaZes àns à eal-
eaires juru8sigu68 et Développement à Servies àes
Daux äe Da Dllânx-à-DoràJ und Dr. Hug (Zürich)
über die „Bedeutung der chemischen Zusammensetzung des

Grundwassers für seine Beurteilung". Ein Ausflug nach
dem Oeschinensee bildet den Schluß der Veranstaltung.
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